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Der Europarat stellt zur Zeit seine integrative Kraft bei der Heranführung der
mittel- und osteuropäischen Staaten an seine zentralen Werte Demokratie,
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit unter Beweis. Der Erfolg dieser Be-
mühungen läßt sich nicht zuletzt an der seit kurzem wieder kontinuierlich steigen-
den Mitgliederzahl ablesen: Nachdem im November 1990 Ungarn hinzugekommen
war, traten im Februar 1991 die CSFR und im November 1991 Polen als 26.
Mitglied der Staatenorganisation bei. Die CSFR hat anläßlich ihres Beitritts die
Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet1. In der Parlamentarischen
Versammlung genießen derzeit die Nichtmitgliedstaaten Bulgarien, Rumänien,
Albanien, die drei baltischen Staaten und — gemäß Beschluß vom 14. Januar 1992

die Russische Föderation Sondergaststatus. Zur Februar-Sitzung 1992 wurden
überdies Vertreter Weißrußlands, der Ukraine und Armeniens eingeladen.

Die Motive für die Annäherung an den Europarat sind vielfältig: Staaten wie
Ungarn, die CSFR und Polen wollen durch ihren Beitritt nicht zuletzt ein Signal
dafür setzen, daß sie nicht nur geographisch, sondern auch geistig und kulturell
in Mitteleuropa anzusiedeln sind. Andere Staaten wie etwa Rußland, Weißruß-
land und die Ukraine, wollen vornehmlich das "Know-How" des Europarates
nutzen und mit seinen Fachinstitutionen zusammenarbeiten, um die Grundlagen
für ihren Reformprozeß auszubauen2. Albanien beispielsweise erhofft sich techni-
sche Hilfestellung bei der Ausarbeitung einer neuen Verfassung, bei institutionel-
len Reformen, bei der Ausbildung der Funktionäre der neuen demokratischen In-
stitutionen sowie bei Reformen des Sozial- und Erziehungswesens3. Mögen die
Erwartungen dieser Staaten auch unterschiedlich gewichtet und ihre Motive
verschieden formuliert worden sein, sie haben letztlich eine gemeinsame Wurzel:
die Bereitschaft zur Förderung und Verfestigung des demokratischen Reform-
prozesses, das Bekenntnis zu Pluralismus, Rechtstaatlichkeit und Menschen-
rechten.

Doch nicht nur die Zahl der Mitgliedstaaten und Gäste nimmt stetig zu, auch
das völkervertragliche Netz, das die Mitgliedstaaten miteinander verbindet,
verdichtet sich immer mehr. So wurden im vergangenen Jahr etwa 150 Zeichnun-
gen und Ratifikationen von Konventionen des Europarates vorgenommen, zum
Teil auch von Nichtmitgliedstaaten wie Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien und der
damaligen Sowjetunion. Deutschland ratifizierte das Zweite Zusatzprotokoll zum
Europäischen Auslieferungsabkommen, das Zusatzprotokoll zum Europäischen
Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, zwei Tierschutz-Überein-
kommen sowie das Europäische Übereinkommen über die Überstellung ver-
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urteilter Personen; die Bundesrepublik zeichnete überdies das Europäische
Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen4.

Mittel- und Osteuropa

Im Mittelpunkt der Bemühungen des Europarates steht der Ausbau und die
Intensivierung der Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropäischen Staaten5.

Erheblich erweitert hat sich die Zusammenarbeit mit Bulgarien, das den
Beitritt zum Europarat anstrebt. Im September 1991 trat Bulgarien als 30. Mit-
glied der Europäischen Kulturkonvention bei, deren Ziele die Förderung des
gegenseitigen Verständnisses zwischen den europäischen Völkern und der Schutz
der europäischen Kultur sind. Aufnahmeanträge haben auch Rumänien (das im
Dezember 1991 die Europäische Kulturkonvention gezeichnet hat), Estland,
Lettland und Litauen gestellt.

Die von der ehemaligen UdSSR 1991 betriebene Politik der Annäherung an
den Europarat scheint von ihren Nachfolgestaaten konsequent fortgesetzt zu
werden: Bereits im Oktober 1991 hatte Armenien seine Mitgliedschaft im Europa-
rat beantragt; im Januar 1992 erklärte die Russische Föderation, der Organisation
beitreten zu wollen. Auch andere Nachfolgestaaten, etwa die Ukraine und
Georgien, möchten mit dem Europarat eng zusammenarbeiten.

Kooperationsprogramme gibt es mittlerweile mit allen Staaten Mittel- und
Osteuropas. Eine Ausnahme ist Jugoslawien, da die Zusammenarbeit mit diesem
Staat ausgesetzt wurde. Zentrale Bedeutung bei der Unterstützung des Reform-
prozesses in Mittel- und Osteuropa kommt dem Demosthenes-Programm zu, mit
dem der Demokratisierungsprozeß in diesen Staaten unterstützt und ihre schritt-
weise Integration in die Gremien und Institutionen des Europarates erleichtert
werden soll. Besonderes Gewicht wird dabei auf Informationen über und Sensibi-
lisierung für die grundlegenden Prinzipien von Demokratie, Menschenrechten und
europäischer Kooperation gelegt. Eine Vielzahl konkreter Projekte zielt auf eine
Stärkung und Verfestigung des demokratischen Prozesses ab. Schwerpunkte dieser
Projekte sind vor allem die rechtliche Zusammenarbeit und die Förderung des
Menschenrechtsschutzes; 1991 wurden sie jedoch schrittweise auf praktisch alle
Tätigkeitsbereiche des Europarates ausgedehnt6. Die Bedeutung des De-
mosthenes-Programms wird weiter zunehmen: 1992 sollen seine Mittel auf 18,5
Mio. FF (1991: 16,5 Mio. FF) aufgestockt werden.

Jugosla wien -Krise

Die Sommersitzung der Parlamentarischen Versammlung vom 25.-28. Juni 1991
in Helsinki fiel mit den Unabhängigkeitserklärungen Kroatiens und Sloweniens
zusammen. Die im finnischen Parlament tagenden Mitglieder der Versammlung
verurteilten einstimmig jegliche Zuflucht in Gewalt und forderten die betroffenen
Parteien zur Wiederaufnahme ernsthafter Verhandlungen auf7. In einer Erklärung
zu Jugoslawien wurden die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht
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betont. Am 8. Oktober 1991 beschloß das Komitee der Ministerbeauftragten, die
Zusammenarbeit mit Jugoslawien abzubrechen; der Sondergaststatus in der
Parlamentarischen Versammlung wurde diesem Staat entzogen. Der wiederholte
Bruch von Waffenstillstandsvereinbarungen, die massiven Menschenrechtsverlet-
zungen und die Zerstörung des kulturellen Erbes wurden vom Europarat wieder-
holt verurteilt. Es wurde beschlossen, die inoffizielle Zusammenarbeit mit Kroa-
tien und Slowenien pragmatisch fortzusetzen; inoffizielle Kontakte bestehen auch
zu Makedonien und Bosnien-Herzegowina. Kroatien hat bereits die Aufnahme in
den Europarat beantragt8.

Europarat und EG

1989 hatten Europarat und EG beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu intensivie-
ren und einen regelmäßigen Meinungsaustausch abzuhalten. Die Wichtigkeit einer
engen Zusammenarbeit wurde auf dem vierten "Vierertreffen" des Vorsitzenden
des Ministerkomitees, der Generalsekretärin des Europarates, Catherine
Lalumiere, des amtierenden EG-Ratspräsidenten und des Generalsekretärs der
EG-Kommission am 15. Mai 1991 in Straßburg nochmals betont, um eine optimale
Komplementarität ihrer Tätigkeit zu gewährleisten9. Diskussionsschwerpunkt war
- ebenso wie auf dem fünften Treffen am 20. November — die Integration der
mittel- und osteuropäischen Staaten in die europäische Zusammenarbeit. Es
wurde beschlossen, Maßnahmen zur Unterstützung des Reformprozesses in diesen
Staaten mit dem Ziel zu koordinieren, den Ausbau pluralistischer, demokratischer
und marktwirtschaftlicher Strukturen zu stärken10.

Europarat und KSZE

Auch die Zusammenarbeit mit der KSZE soll weiter ausgebaut und vertieft
werden. So beteiligte sich der Europarat intensiv an einem KSZE-Expertentreffen
über nationale Minderheiten Anfang Juli 1991 in Genf, eine Thematik, die auch
im Rahmen des Europarates zunehmend an Bedeutung gewinnt. Catherine
Lalumiere bekräftigte, daß "Europa nach der Art und Weise beurteilt werden
wird, wie es seine Minderheitenprobleme lösen wird." Die Durchführung von
Modellprojekten ist nach Ansicht der Generalsekretärin ein wichtiger Schritt zur
Verwirklichung einer harmonischen multikulturellen Gesellschaft11. Auch zu der
Moskauer KSZE-Konferenz über die menschliche Dimension und zu einem
Symposium über das Kulturerbe Ende Mai in Krakau leistete der Europarat
wichtige Beiträge12. In Moskau betonte die Generalsekretärin des Europarates die
Bedeutung eines anspruchsvollen Menschenrechtsschutzes, wie er in der EMRK
festgeschrieben ist — ein Schutzsystem, dem sich idealerweise alle europäischen
Staaten anschließen sollten13. Es dürfte sich, wie auch einige Teilnehmer unter-
strichen, bei dem Krakauer Symposium um die für absehbare Zeit letzte Kultur-
veranstaltung der KSZE gehandelt haben: Das Abschlußdokument14 enthält
keinerlei Hinweis auf ein Folgetreffen, betont wird jedoch die Notwendigkeit
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kultureller Zusammenarbeit auf der Grundlage bestehender internationaler
Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen des Europarates.

Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK): Fortentwicklung des Vertragswerks

Bereits am 6. November 1990 wurde das neunte Zusatzprotokoll zur EMRK in
Rom zur Zeichnung aufgelegt. Es ist bereits von zahlreichen Konventionsstaaten
unterzeichnet worden und zielt auf eine Stärkung der Stellung des einzelnen im
Individualbeschwerdeverfahren ab. Es sieht vor, daß ein Rechtsfall, der Gegen-
stand eines von der Menschenrechtskommission gemäß Art. 31 EMRK angefertig-
ten Berichts ist, künftig außer von der Kommission und legitimierten Staaten (Art.
48 EMRK) auch vom Beschwerdeführer selbst dem Gerichtshof vorgelegt werden
kann. Das zehnte, ebenfalls zur Unterzeichnung offenstehende Zusatzprotokoll
sucht die Entscheidungsfähigkeit des Ministerkomitees zu verbessern, welches in
Zukunft in Fällen, die nicht dem Gerichtshof vorgelegt werden, nicht mehr mit
Zweidrittel-, sondern mit einfacher Mehrheit über das Vorliegen einer Kon-
ventionsverletzung entscheiden soll (Art. 32 EMRK). Beide Protokolle sollen
demnächst auch von Deutschland unterzeichnet und ratifiziert werden.

Europäische Sozialcharta

Mitte Oktober 1991 konnte "Geburtstag" gefeiert werden: Die "jüngere Schwester"
der EMRK, die Europäische Sozialcharta vom 18. Oktober 1961, wurde 30 Jahre
alt. Die 25 Minister für Arbeit und Soziales, die am 21./22. Oktober 1991 aus
diesem Anlaß in Turin, dem Ort ihrer Unterzeichung, zusammenkamen, bekräftig-
ten ihren Willen zur Wiederbelebung dieses Rechtsinstruments, das als Fun-
dament für ein europäisches Sozialrecht gedacht war.

Eine Bilanz der Sozialcharta fällt zwiespältig aus. Die Sozialcharta hat zwar zur
Angleichung der Sozialrechte in den Vertragsstaaten beigetragen, doch litt sie von
Anfang an vor allem unter der Schwäche ihres Kontrollmechanismus — zu kom-
pliziert, zu langsam, zu schwach. Nunmehr scheint das Ende ihres Dornröschen-
schlafs absehbar zu sein: Eine Diskussion über die Rolle, Bedeutung und Arbeits-
weise der Sozialcharta ist in Gang gekommen. Ein ad-hoc-Ausschuß aus Ver-
tretern der Regierungen, der Parlamentarischen Versammlung, europäischer
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen und des Internationalen Arbeits-
amtes soll Verbesserungsvorschläge insbesondere zu den Kontrollmechanismen
der Charta ausarbeiten. Die Ausweitung der Informationsquellen und die Ein-
richtung einer Beschwerdeinstanz, die die soziale Situation in einem Land über-
prüfen könnte, werden hier Schwerpunkte sein. Über die Reform ihrer Mechanis-
men hinaus verlangt die Charta auch nach einer Aktualisierung ihres Inhalts.
Ergänzungen wären beispielsweise wünschenswert im Hinblick auf eine Erweite-
rung des Diskriminierungsverbots, des Schutzes weiblicher Arbeitnehmer und
einen verstärkten Schutz am Arbeitsplatz15.
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Europäische Anti-Folter-Konvention

Der im Rahmen des Europäischen Übereinkommens vom 26. November 1987 zur
Verhütung von Folter und erniedrigender oder unmenschlicher Behandlung oder
Strafe16 eingesetzte Ausschuß hat 1991 Spanien, Schweden, Deutschland und die
Schweiz besucht, um die Behandlung von Gefangenen zu überprüfen. Diese
Länder wurden per Losentscheid ausgewählt. Darüber hinaus wurde der Türkei
ein ad-hoc-Besuch abgestattet. Für 1992 hat das Los folgende Staaten bestimmt:
Finnland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, San Marino, Türkei und
Zypern. Gemäß Art. 11 der Anti-Folter-Konvention sind die Berichte des Aus-
schusses vertraulich, können aber auf Ersuchen des betroffenen Staates — gegebe-
nenfalls mit seiner Stellungnahme — veröffentlicht werden. Drei der bereits 1990
geprüften Länder haben sich hierzu entschlossen: Österreich17, Dänemark und
Großbritannien18.

Die Tätigkeit der Menschenrechtskommission

Die zunehmende Überlastung der Europäischen Menschenrechtskommission und
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte läßt sich schon anhand
nüchterner Statistiken über den Anstieg eingehender Individualbeschwerden nach
der EMRK ablesen: Ende 1991 waren etwa 2.500 Beschwerden bei der Kommis-
sion anhängig, beim Gerichtshof über 100 Fälle. Der Anteil der deutschen Ver-
fahren ist zurückgegangen: Vor der Kommission waren Ende 1991 77 (von 2.500)
Beschwerden gegen Deutschland anhängig; Deutschland ist damit auf Platz 11 der
Mitgliedstaaten gerückt. Bei dem Gerichtshof waren zum Jahresende vier deut-
sche Fälle anhängig; ein weiterer Fall wurde 1991 entschieden19.

So nimmt es nicht Wunder, daß die Reformbedürftigkeit des Rechtsschutz-
systems mittlerweile allgemein anerkannt wird. Das Kontrollsystem ist nicht auf
eine so große Zahl von Vertragsstaaten ausgelegt, wie sie die EMRK — glück-
licherweise — mittlerweile verzeichnen kann. Kontrovers diskutiert wird derzeit, ob
nicht der Gerichtshof als einziges Kontrollorgan ausreicht und mithin auf die
Vorprüfung durch die Kommission verzichtet werden könnte. Dies würde das
Verfahren vereinfachen und beschleunigen. Ein anderer Reformansatz sieht die
Einführung eines zweistufigen Gerichtsverfahrens mit der in ein erstinstanzliches
Gericht umzuwandelnden Kommission und dem Gerichtshof als Endinstanz vor20.
Im Interesse der Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems ist zu hoffen, daß über
die längst fällige Reform 1992 entschieden wird.

Die Rechtsprechung des Gerichtshofs

Auch in den letzten Monaten konnte der EGMR seine Rechtsprechung fort-
entwickeln und den europäischen Menschenrechtsschutz verfeinern. In einem
gegen die Bundesrepublik Deutschland ergangenen Urteil, das einen Konventions-
verstoß verneinte, hatte der Beschwerdeführer behauptet, unter Beteiligung
deutscher Strafverfolgungsbehörden aus Frankreich nach Deutschland entführt
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und hier festgenommen worden zu sein. Interessante Entscheidungen gab es
insbesondere zu dem in Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten Recht auf ein faires
Gerichtsverfahren. So sah der Gerichtshof durch die ausschließliche Klagebefug-
nis der griechischen Technikerkammer zur Durchsetzung der Honoraransprüche
ihrer Mitglieder das Recht auf Zugang zu Gericht verletzt. Dieses Recht sei zwar
nicht absolut, sondern bedürfe einer staatlichen Regelung, die den Wesensgehalt
des Rechts jedoch nicht antasten dürfe. Gerade dies geschehe jedoch, wenn das
Gesetz einen Übergang des Anspruchs und der ausschließlichen Klagebefugnis
auf einen Berufsverband vorsehe, ohne dem Betroffenen wenigstens subsidiär die
Möglichkeit einzuräumen, unmittelbar und selbständig ein Verfahren einzuleiten21.
In zwei gleichgelagerten Verfahren gegen Schweden22 wurde entschieden, ein
Anspruch auf eine öffentliche Berufungsverhandlung bestehe nicht in allen
Strafrechtsfällen, in denen das Berufungsgericht sowohl über Rechts- als auch
Tatsachenfragen zu entscheiden habe. Solches könne durch besondere Umstände
wie die Geringfügigkeit der Straftat, Beachtung des Verbots der reformatio in
peius und Möglichkeit einer sachgerechten Entscheidung nach Aktenlage gerecht-
fertigt sein. In einem Fall betreffend Pressefreiheit und Ehrschutz von Politikern
befand der Gerichtshof, ein eindeutiger Verstoß gegen innerstaatliches Recht
(hier: fälschliche Annahme der bindenden Wirkung einer Entscheidung des
Obergerichts) verstoße nicht notwendig gegen den Grundsatz eines fairen Ver-
fahrens. Die Nichteinhaltung einer innerstaatlichen Vorschrift über den Ausschluß
von Richtern jedoch, die Zweifel an der Unparteilichkeit der Richter ausschalten
solle, indiziere eine Verletzung dieses Rechts23.

Perspektiven

Europa befindet sich derzeit in einer Phase des historischen Umbruchs, der neue
Chancen und Perspektiven eröffnet, gleichzeitig aber auch neue Aufgaben und
Verantwortlichkeiten mit sich bringt. Die größte Herausforderung ist es sicherlich,
den mittel- und osteuropäischen Staaten wirkungsvolle und umfassende Unter-
stützung zukommen zu lassen und den Reformprozeß nach Kräften zu fördern.
Dies kann nur im Wege einer verstärkten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
geschehen, die die mannigfaltigen, eingespielten Mechanismen bestehender
europäischer Institutionen in vollem Umfang nutzen sollte. So betonte auch
Bundeskanzler Kohl in seiner Eröffnungsansprache vor dem ersten KSZE-Außen-
ministerrat am 19. Juni 1991, die neue europäische Architektur müsse auf den
Grundlagen aufbauen, die den Wandel in ganz Europa bewirkt und vorangebracht
haben, namentlich dem KSZE-Prozeß, dem Europarat, der EG, dem Atlantischen
Bündnis sowie dem Rüstungskontroll- und Abrüstungsprozeß24.

Von entscheidender Bedeutung ist es dabei, daß sich die verschiedenen euro-
päischen Institutionen, namentlich Europarat und KSZE, nicht als miteinander im
Wettbewerb stehend begreifen, sondern ihre Kräfte möglichst effektiv bündeln
und ihre Anstrengungen zur Bewältigung der anstehenden Probleme verstärkt
koordinieren. Diese Notwendigkeit erkannten auch die KSZE-Außenminister auf
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ihrem zweiten Treffen in Prag Ende Januar 1992 an und beschlossen eine enge
Zusammenarbeit namentlich mit dem Europarat25.

In dem "neuen Europa" wird der Europarat als Garant für Menschenrechte,
Demokratie und Rechtstaatlichkeit weiterhin eine zentrale Rolle spielen. "Wir
wollen diese älteste europäische Staatenorganisation für ganz Europa nutzen und
ihren Erfahrungsschatz in den Bau des künftigen Europa verstärkt einbringen",
bekräftigte Bundeskanzler Kohl vor dem ersten KSZE-Außenministerrat in
Berlin26. Der Beitritt neuer Mitglieder zum Europarat stärkt dessen Bedeutung als
Inbegriff der europäischen Tradition des Menschenrechtsschutzes. In gewissem
Sinn gewinnt der Europarat hierdurch auch gegenüber der KSZE mit ihren
völkerrechtlich nicht verbindlichen und ohne institutionellen Unterbau gebliebe-
nen Menschenrechtsbestimmungen ("Korb III") an Gewicht27.

In einem unauflöslichen politischen Zusammenhang stehen auch Europarat und
EG bzw. Europäische Union, die sich im Vertrag von Maastricht eindeutig zu den
in der EMRK verankerten Grundrechten bekennt (Art. F Abs. 2)28.

Eine Verstärkung der Zusammenarbeit im Rahmen bestehender europäischer
Foren dürfte grundsätzlich gegenüber der Schaffung neuer Organisationen wie
etwa einer "Europäischen Konföderation" vorzuziehen sein. Dieses Projekt des
französischen Staatspräsidenten Mitterrand wirft nicht nur Fragen über das
Verhältnis zu bestehenden europäischen Institutionen auf, sondern auch im
Hinblick auf die transatlantische Zusammenarbeit, da es anders als die KSZE die
USA und Kanada nicht einschließt. Als im Juni 1991 in Prag über Grundlagen,
Aufbau und Weg einer Europäischen Konföderation diskutiert wurde, fand sich
denn auch keine Mehrheit, die dem Aufbau einer neuen europäischen Organisa-
tion das Wort geredet und Strukturen für sie vorgeschlagen hätte29.
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